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§ 42o
(1) Darf der Täter nach den für den internationa

len Kraftfahrzeugverkehr geltenden Vorschriften im 
Inland Kraftfahrzeuge führen, ohne daß ihm von 
einer deutschen Behörde ein Führerschein erteilt wor
den ist, so ist die Entziehung der Fahrerlaubnis nur 
zulässig, wenn die Tat gegen Verkehrsvorschriften 
verstößt. Die Entziehung hat in diesem Falle die Wir
kung eines Verbots, während der Sperre im Inland 
Kraftfahrzeuge zu führen, soweit es dazu im inner
deutschen Verkehr einer Fahrerlaubnis bedarf.

(2) In ausländischen Fahrausweisen werden die 
Entziehung der Fahrerlaubnis und die Sperre ver
merkt.

§ 42p
Maßregeln der Sicherung und Besserung können ne

beneinander angeordnet werden.

Zweiter Abschnitt 
Versuch

§ 43

(1) Wer den Entschluß, ein Verbrechen oder Ver
gehen zu verüben, durch Handlungen, welche einen 
Anfang der Ausführung dieses Verbrechens oder Ver
gehens enthalten, betätigt hat, ist, wenn das beabsich
tigte Verbrechen oder Vergehen nicht zur Vollendung 
gekommen ist, wegen Versuchs zu bestrafen.

(2) Der Versuch eines Vergehens wird jedoch nur 
in den Fällen bestraft, in welchen das Gesetz dies aus
drücklich bestimmt.

§55
Entzug anderer Erlaubnisse

(1) Wird in einem Strafverfahren festgestellt, daß 
wegen der Begehung einer Straftat die Voraussetzun
gen für eine dem Täter erteilte Erlaubnis nicht mehr 
bestehen, kann das Gericht zusätzlich zu einer Strafe 
den Entzug dieser Erlaubnis aussprechen.

(2) § 54 Absätze 2 und 4 gelten entsprechend.

§56
(bei § 40 StGB West)

§57
(nach § 42 StGB West)

§ 58
(bei § 31 StGB West)

2. Kapitel 
Voraussetzungen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit

4. Abschnitt 
Vorbereitung, Versuch und Teilnahme

§ 2 1
Vorbereitung und Versuch

(3) Versuch liegt vor, wenn der Täter mit der vor
sätzlichen Ausführung der Straftat beginnt, ohne sie 
zu vollenden.

(2) Vorbereitung liegt vor, wenn der Täter Voraus
setzungen oder Bedingungen für die Ausführung der 
geplanten Straftat schafft, ohne mit der Ausführung 
zu beginnen.

(1) Vorbereitung und Versuch einer Straftat be
gründen strafrechtliche Verantwortlichkeit nur, wenn 
es das Gesetz ausdrücklich bestimmt.


